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NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN] ZUM VERTRAG ZWISCHEN IHM UND HEIN¬
RICH I . [ZURLAUBEN] WEGEN DER KOMPAGNIE ZURLAUBEN

Artikel über die monatliche Besoldung der Kinder [Heinrich I . ]
bei dessen eventuellem Tod:

1 . Anno 1636 habe er , Beat II . , keine noch minderjährigen oder

sich in der Wiege befindliche Kinder mehr gehabt , wie dies

jetzt bei [Heinrich I . ] der Fall sei.

2 . Es wäre ungerecht , wenn eine oder sogar mehrere Töchter

[Heinrich I . ] einen monatlichen Sold erhielten , ganz zu

schweigen davon , dass diese gleichviel wie die drei männli¬

chen Zurlauben , die bereits Kinder hätten , beziehen sollten.

3 . Da auch Heinrich die Ansicht vertrete , dass die Kompagnie

in Familienbesitz verbleiben sollte , wäre es nicht mehr als

recht , wenn diese bloss im Mannesstamme vererbt würde . Dies
werde schliesslich schon durch den Vorbehalt der 10 Kronen



[Stipendium ] für seinen zukünftigen Sohn - den ihm Gott ge¬
ben möge - präjudiziert . Das gleiche möge für die Aemter
gelten , "wan der umbgang der ancianitet Ime erreicht " .

[4 . ] Da Heinrich zu Lebzeiten nicht freiwillig auf die Kompagnie
zu resignieren gedenke , möge er eine Erklärung abgeben,
dass er in fünf oder sechs Jahren darauf verzichten werde,

damit seine , Beats , Söhne sich entsprechend einrichten
könnten.

[5 . ] Könne er die 2400 Fr . ^ bis Ende 1649 nicht bezahlen , möge

er diese bis zur Entrichtung des Hauptgutes verzinsen.

1) Ursprünglich 4000 Fr. } dann durchgestrichen
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